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VORLAGEN

  	 Vorbereitung

	Verständigung der Beteiligten über einen passenden Termin
	Klassenelternvertretungen erfragen vorab mögliche Themen in der Elternschaft
	Rat und Unterstützung können beim Elternrat eingeholt werden

  	 Zusammensetzung

	Die Klassenleitung hat den Vorsitz
	Schulleitung, Klassenelternvertretungen, Klassensprecher (ab Kl. 4) nehmen teil
	Von der Lehrerkonferenz bestimmte Lehrkräfte können eingeladen werden

  	 Termine

	Mindestens 1 x zu Beginn des Schuljahres; 2. Konferenz zu Beginn des 2. Halbjahres
	Ansonsten zu besonderen Anlässen und bei größeren Veränderungen in der Klasse

  	 Einladung

	Einladung (1–2 Wochen vorab) mit Tagesordnung durch die Klassenleitung
	Die Klassenelternvertretungen und Klassensprecher können weitere Themen vorschlagen

  	 Durchführung

	Die Klassenleitung leitet die Konferenz
	Es wird ein Protokoll geführt
	Die Tagesordnung kann zu Beginn ergänzt werden
	Beschlussfassungen erfolgen mit einfacher Mehrheit

  	 Themen

	Allgemeines Sozialverhalten, Klassenklima
	Projekte, Ausflüge, Praktika, Klassenreisen, Feste
	Unterrichtsausfall
	Abstimmung des Klausurenplans
	Didaktische Unterrichtsmethoden; besondere Unterrichtsformen; außerschulische Lernorte
	Kriterien der Fachlehrkräfte zur Bewertung der schriftlichen und mündlichen Leistungen
	Verbindliche Verabredungen von Regeln und Konsequenzen bei Regelabweichungen
	Informationsfluss zwischen Eltern, Schülerinnen/Schülern und Lehrkräften
	Koordination finanzieller Beiträge der Eltern zu Materialien, Ausflügen, Klassenfahrten, usw.
	Mitwirkung der Eltern zur Unterstützung der Kinder und Lehrkräfte im Schulalltag
	Absprache zu nächsten gemeinsamen Terminen und Aufgaben

  	 Nachbereitung

	Alle Themen und Beschlüsse werden den Klasseneltern mitgeteilt
	Das Protokoll erhalten alle Beteiligten der Klassenkonferenz
	Zu persönlichen und disziplinarischen Angelegenheiten gilt Verschwiegenheit  

(Verschwiegenheitserklärung)

Checkliste  
Klassenkonferenz nach § 61 HmbSG

Die Klassenkonferenz ist die Planungskonferenz für das kommende Schulhalbjahr.  
Ziel ist ein konstruktives und sachliches Planungsgespräch aller Beteiligten.                     
Über die Grundsätze für die Durchführung von Klassenkonferenzen entscheidet  
die Schulkonferenz (§ 53, Abs. 4, Pkt. 4 HmbSG)
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